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Illin Kapitel 6er kurl
findet sich im „Berner Tagebuch", einer

zeitgenössischen Publikation, die viel Jnteresi
santes enthält, aber nur in wenig Exemplaren
auf uns gekommen ist, unter dem Datum

„Freytag den 13ten Heumonat 1798", fol-
gender Beitrag, der auch unsere heutige

„Kultur" scharf beleuchtet:

vuaklalbsr.
Das Glück eines Landes und seine Macht

beruhen zum Theil auf der Gesundheit und

physischen Vollkommenheit seiner Staats-
bürger. Ohne diese bleibt die moralische Aus-
bildung beschränkt.

Gesunde Menschen bilden ist die Sache
der Erziehung, und der medicinischen Polizey.
Durch Krankheit dem Staat entrissene Bür-
ger wiederzugeben, hängt von guten medi-

cinischen Anstalten ab.

Ihr politischer Nutze ist so auffallend in
denen Ländern wo sie zu einiger Vollkommen-

heit gebracht worden sind, daß es überflüssig
ist, unsere Gesetzgeber auf das Mangelhafte
dieser Anstalten in Helvetien aufmerksam zu

machen.

Bis aber der Entwurf eines solchen Un-

ternehmens ausgearbeitet, und dasselbe aus-

geführt ist, können Jahre verstreichen, und

in dieser Zeit sind die medicinischen Kollegien
nachsichtiger in ihren Prüfungen als sonsten,

weil sie die ungegründeten Klagen eines ab-

gewiesenen Kandidaten scheuen. Die Gesund-

heitsräthe erwarten neue Einrichtungen der

Dinge, und höhere Befehle um Empirikern
die Praxis zu untersagen, die bey aller
Nachsicht der medicinischen Kollegien es doch

nicht wagen, sich einer Prüfung zu unter-
werfen, hingegen eine so schöne Gelegenheit

zu benutzen, sich durch Betriegereyen des

Charlatanismus emporzuschwingen.
Und es gelingt ihnen: denn sie wandeln

lulcksrei im alten kern
auf den Gräbern ihrer Anvertrauten einher,

und das Publikum schätzt ja den Ruhm
eines Arztes nach der Menge seiner Verstor-
benen Clienten!!

Medicinische Freyheit ist in republikanischen

Staaten immer mit politischer Freyheit ver-

wechselt worden, daher waren diese von jeher
der Boden, auf dem Empiriker sich nährten,

daher leiden von ihnen am meisten diejenigen
Völker, die Anspruch an Aufklärung machen.

Aber warum bedienen sich nicht rationelle

Aerzte der Publizität, um die schändlichen

Thaten der ihnen bekannten Medikaster an

den Tag zu legen, und ihr Vaterland von
diesem Gifte zu reinigen, das schädlicher als

alle epidemischen Miasmen ist? An Kayscr

Josephs II. Hofe hatte sich ein Fanfarons
zum Leibarzt und Liebling herangeschwungen

die Aerzte bedienten sich der Feder gegen

ihn, und er siel.

Wenn dieses in einem monarchischen Staate

möglich ist, so muß es in einem Freystaate,

wo die Preßfreyheit eingeführt ist, leicht seyn.

Ich fordere daher die Aerzte auf, ihrer

Pflicht zu Folge, durch angegebene Facta

ihre Mitbürger vor dieser Menschenrace zu

warnen: denn nur sie können die unver-

zeihlichen Fehler eines Empirikers beurtheilen,
das leichtgläubige Publikum kann es nicht.

Alan wird uns für eifersüchtig halten, aber

einem Manne, der seine Pflicht tut, liegt an

ungerechten Beschuldigungen nichts, und wir
besonders sollen keine Verläumdungen scheuen,

wenn es darum zu thun ist, Menschen zu

retten. 8.

Wir haben es seither eigentlich doch un-
endlich viel weiter gebracht lVI.

" Brambilla der als italiänischer Marktschreier
nach Wien kam, durch ein Hühneraug berühmt wurde,
und jetzt als verabschiedeter Leibarzt seine Schande
überlebt.
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